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(4) Das Gericht kann auf Antrag eines Kollektivs, 
eines Bürgen oder nach Beratung mit dem Kollektiv, 
dem der Verurteilte angehört, gemäß § 35 Absatz 2 des 
Strafgesetzbuches durch Beschluß den Rest der Be
währungszeit erlassen und feststellen, daß der Ver
urteilte als nicht bestraft gilt. Der Antrag kann auch 
vom Staatsanwalt gestellt werden.

§343
(1) Bei der Festlegung der Bewährung am Arbeits

platz zur Erhöhung der erzieherischen Wirkung einer 
Verurteilung auf Bewährung hat das Gericht durch den 
Betrieb, in dem der Verurteilte arbeitet oder arbeiten 
soll, die notwendigen Maßnahmen zu veranlassen. Da
bei hat das Gericht mit dem zuständigen staatlichen 
Organ für Arbeit und Berufsberatung zusammenzu
arbeiten.

(2) Der Betrieb ist verpflichtet, das Gericht über 
einen beabsichtigten Wechsel der Arbeitsstelle durch 
den zur Bewährung am Arbeitsplatz Verurteilten zu 
unterrichten. Entsprechendes gilt, wenn der Verurteilte 
böswillig gegen die ihm auferlegte Verpflichtung zur 
Bewährung am Arbeitsplatz verstößt.

(3) Die Entscheidung über einen Antrag auf Zustim
mung zum Wechsel der Arbeitsstelle erfolgt durch Be
schluß des Gerichts.

§344

(1) Das Gericht kann unter den Voraussetzungen dee 
§35 Absatz 3 des Strafgesetzbuches nach mündlicher 
Verhandlung durch Beschluß den Vollzug der bei der 
Verurteilung auf Bewährung angedrohten Freiheits
strafe anordnen. Unter den Voraussetzungen des § 35 
Absatz 3 Ziffer 1 des Strafgesetzbuches kann auf eine 
mündliche Verhandlung verzichtet werden.

(2) War der Verurteilte wegen der Straftat, die zu 
seiner Verurteilung auf Bewährung geführt hat, in Un
tersuchungshaft, vermindert sich die zu vollziehende 
Freiheitsstrafe um die Dauer der Untersuchungshaft.

§345
Verwirklichung besonderer Pflichten Jugendlicher

(1) Das Gericht hat unter unmittelbarer Mitwir
kung der Schöffen und anderer Bürger die Verwirk
lichung der dem Jugendlichen auferlegten besonderen 
Pflichten in dem notwendigen Umfange zu kontrol
lieren und alle erforderlichen Maßnahmen zu veran
lassen, um die Erfüllung dieser Pflichten durch den 
Jugendlichen zu gewährleisten.

(2) Das Gericht kann, insbesondere auf Antrag des 
Kollektivs oder des Bürgen, Jugendhaft bis zu zwei 
Wochen aussprechen, wenn sich der Verurteilte bös
willig den ihm auferlegten Pflichten entzieht.

(3) Uber den Ausspruch der Jugendhaft entscheidet 
das Gericht nach mündlicher Verhandlung durch Be
schluß.

§346
Umwandlung von Geldstrafe ln Freiheitsstrafe

Das Gericht entscheidet durch Beschluß gemäß § 36 
Absatz 3 des Strafgesetzbuches über die Umwandlung 
einer Geldstrafe in eine Freiheitsstrafe. Das Gericht 
kann zur Entscheidung über die Umwandlung eine 
mündliche Verhandlung durchführen.

§347
Aufenthaltsbeschränkung und Verbot einer 

bestimmten Tätigkeit
Das Gericht entscheidet bei Verkürzung der Dauer 

der Aufenthaltsbeschränkung oder des Tätigkeitsver
botes nach § 52 Absatz 2 und § 53 Absatz 6 des Straf
gesetzbuches durch Beschluß. Der Staatsanwalt, die ört
lichen Organe der Staatsmacht, die gesellschaftlichen 
Organisationen und unter ihrer Mitwirkung die Kol
lektive der Werktätigen können einen entsprechenden 
Antrag stellen.

§348
Todesurteile

(1) Die Vollstreckung eines Todesurteils ist nicht zu
lässig, solange über ein Gnadengesuch für den Ver
urteilten nicht entschieden worden ist.

(2) An Frauen, die zur Zeit der Tat, der Verurteilung 
oder des für die Vollstreckung bestimmten Zeitpunktes 
schwanger sind, wird die Todesstrafe auch nach der 
Entbindung nicht vollstreckt.

(3) An Geisteskranken darf die Todesstrafe nicht 
vollstreckt werden.

Strafaussetzung auf Bewährung
§349

(1) Das Gericht hat unter den Voraussetzungen des 
§ 45 Absatz 1 des Strafgesetzbuches den Vollzug der 
Freiheitsstrafe auszusetzen.

(2) Beträgt die Freiheitsstrafe mehr als sechs Jahre, 
darf eine Aussetzung des Strafvollzuges erst erfolgen, 
wenn mindestens die Hälfte der Strafe verbüßt ist.

(3) Ist durch die Straftat ein materieller Schaden 
verursacht worden, soll dem Verurteilten auferlegt 
werden, nach besten Kräften den Schaden wiedergut
zumachen.

(4) Zur Erhöhung der erzieherischen Wirkung der 
Strafaussetzung auf Bewährung kann das Gericht Maß
nahmen gemäß § 45 Absatz 3 des Strafgesetzbuches tref
fen. Das Gericht kontrolliert die Erfüllung der dem 
Verurteilten auferlegten Verpflichtungen.

(5) Die Bewährungszeit ist auf mindestens ein Jahr 
und auf höchstens fünf Jahre zu bemessen.

<

(G) Auf Zusatzstrafen finden diese Bestimmungen 
keine Anwendung.

(7) Nach Antritt der Strafe haben der Staatsanwalt 
und der Leiter der Strafvollzugseinrichtung laufend zu 
überprüfen, ob die Voraussetzungen für eine Strafaus
setzung auf Bewährung eingetreten sind und gegebe
nenfalls entsprechende Anträge zu stellen.

(8) Kollektive der Werktätigen können dem Gericht 
Vorschlägen, daß sie die Bürgschaft für die weitere Er
ziehung eines zur Freiheitsstrafe verurteilten Bürgers 
übernehmen, wenn unter Berücksichtigung der Um
stände der Straftat, der Persönlichkeit des Verurteilten 
sowie seiner positiven Entwicklung im Strafvollzug 
zu erwarten ist, daß der Zweck der Freiheitsstrafe 
ohne ihren weiteren Vollzug mit Hilfe des Kollektivs 
erreicht ist. Ausnahmsweise können auch einzelne zur 
Erziehung des Verurteilten befähigte und geeignete 
Bürger die Bürgschaft übernehmen. Mit der Gewährung 
der Strafaussetzung auf Bewährung ist die Bürgschaft 
durch Beschluß zu bestätigen.


